
III.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ausschusses für besondere politische Fragen und Entkolonialisierung (Vierter Ausschuss)

224

und die Arbeit der Vereinten Nationen in vorrangigen Berei-
chen aufzuklären;

92. stellt fest, wie wichtig es ist, dass die Hauptabteilung
Presse und Information das fortlaufende Programm für Rund-
funk-, Fernseh- und Pressejournalisten aus Entwicklungs- und
Transformationsländern entsprechend dem Auftrag der Gene-
ralversammlung weiter durchführt, und legt der Hauptabtei-
lung nahe, zu prüfen, wie der größtmögliche Nutzen aus dem
Programm gezogen werden kann, indem sie unter anderem sei-
ne Dauer und die Zahl der Teilnehmer überprüft;

93. begrüßt den zunehmend höheren Stellenwert der Bil-
dungsarbeit und die Ausrichtung der Druckfassung und der
Online-Ausgabe des UN Chronicle und legt dem UN Chroni-
cle zu diesem Zweck nahe, auch künftig zusammen mit zivil-
gesellschaftlichen Organisationen und Hochschulen Kopubli-
kations-Partnerschaften zu entwickeln und gemeinsame Bil-
dungsaktivitäten und -veranstaltungen durchzuführen, ein-
schließlich der Seminarreihe "Intoleranz verlernen";

94. bekräftigt die wichtige Rolle der Besucherführungen
als Mittel zur Kontaktpflege mit der breiten Öffentlichkeit,
einschließlich Kindern sowie Schülern und Studenten aller
Bildungsstufen;

95. begrüßt die Anstrengungen, die die Hauptabteilung
Presse und Information unternimmt, um im Rahmen der be-
stehenden Mandate am Amtssitz der Vereinten Nationen und
in anderen Büros der Vereinten Nationen als nützliches Instru-
ment der Öffentlichkeitsarbeit Ausstellungen zu wichtigen
Themen zu organisieren, die mit den Vereinten Nationen zu-
sammenhängen;

96. ersucht die Hauptabteilung Presse und Information,
verstärkt als Koordinierungsstelle für die Interaktion mit der
Zivilgesellschaft betreffend Fragen im Zusammenhang mit
den Prioritäten und Anliegen der Organisation tätig zu sein;

97. beglückwünscht die Vereinigung der bei den Verein-
ten Nationen akkreditierten Korrespondenten zu ihrem Dag-
Hammarskjöld-Gedenkstipendienfonds, der es Journalisten
aus Entwicklungsländern ermöglicht, zum Amtssitz der Ver-
einten Nationen zu kommen und über die Arbeit der General-
versammlung zu berichten, und fordert die Geber nachdrück-
lich auf, den Fonds finanziell zu unterstützen, damit er in die-
sem Kontext eine größere Anzahl solcher Stipendien an Jour-
nalisten vergeben kann;

98. dankt den Friedensbotschaftern der Vereinten Natio-
nen, den Botschaftern des Guten Willens und anderen Perso-
nen, die sich für die Förderung der Tätigkeit der Vereinten Na-
tionen und für die stärkere Sensibilisierung der internationalen
Öffentlichkeit für ihre Prioritäten und Anliegen einsetzen, für
ihre Bemühungen und ihren Beitrag und fordert die Hauptab-
teilung Presse und Information auf, sie auch weiterhin in ihre
Kommunikations- und Medienstrategien und in ihre Verbin-
dungsarbeit einzubeziehen;

99. ersucht den Generalsekretär, dem Informationsaus-
schuss auf seiner nächsten Tagung über die Tätigkeiten Be-
richt zu erstatten, die die Hauptabteilung Presse und Informa-
tion durchführt, um das Bild der Vereinten Nationen in der Öf-

fentlichkeit zu verbessern, insbesondere wenn das Netz der In-
formationszentren der Vereinten Nationen daran beteiligt ist;

VII
Schlussbemerkungen

100. ersucht den Generalsekretär, dafür Sorge zu tragen,
dass alle Berichte, die der Informationsausschuss anfordert, im
Einklang mit dem Mandat des beschlussfassenden Organs vor-
gelegt und herausgegeben werden;

101. ersucht den Generalsekretär außerdem, dem Infor-
mationsausschuss auf seiner achtundzwanzigsten Tagung und
der Generalversammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung
über die Tätigkeit der Hauptabteilung Presse und Information
und über die Umsetzung der in dieser Resolution enthaltenen
Empfehlungen Bericht zu erstatten;

102. ersucht den Informationsausschuss, der Generalver-
sammlung auf ihrer einundsechzigsten Tagung Bericht zu er-
statten;

103. beschließt, den Punkt "Informationsfragen" in die
vorläufige Tagesordnung ihrer einundsechzigsten Tagung auf-
zunehmen.

RESOLUTION 60/110

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen ohne Gegenstimmen bei 5 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/480, Ziff. 7)110:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik
Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische
Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikrone-
sien (Föderierte Staaten von), Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal,
Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Nigeria, Norwegen, Oman, Öster-
reich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen,
Polen, Portugal, Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, Russische Föde-
ration, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden,
Schweiz, Senegal, Serbien und Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Sri Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Süd-
afrika, Sudan, Suriname, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand,
Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tune-
sien, Türkei, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanua-
tu, Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte
Republik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Keine.

110 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorge-
legt.
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Enthaltungen: Albanien, Frankreich, Israel, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

60/110. Informationen aus den Gebieten ohne Selbstregie-
rung, übermittelt gemäß Artikel 73 Buchstabe e
der Charta der Vereinten Nationen

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 1970 (XVIII) vom
16. Dezember 1963, in der sie den Sonderausschuss für den
Stand der Verwirklichung der Erklärung über die Gewährung
der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker ersuchte,
die dem Generalsekretär gemäß Artikel 73 Buchstabe e der
Charta der Vereinten Nationen übermittelten Informationen zu
untersuchen und sie bei der Prüfung des Standes der Verwirk-
lichung der in der Resolution 1514 (XV) der Generalversamm-
lung vom 14. Dezember 1960 enthaltenen Erklärung voll zu
berücksichtigen,

sowie unter Hinweis auf ihre Resolution 59/127 vom
10. Dezember 2004, in der sie den Sonderausschuss ersuchte,
die ihm mit Resolution 1970 (XVIII) übertragenen Aufgaben
weiter wahrzunehmen,

betonend, wie wichtig es ist, dass die Verwaltungsmächte
insbesondere im Hinblick auf die vom Sekretariat zu erstellen-
den Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete rechtzeitig
ausreichende Informationen gemäß Artikel 73 Buchstabe e der
Charta übermitteln,

nach Prüfung des Berichts des Generalsekretärs111,

1. erklärt erneut, dass die jeweilige Verwaltungsmacht
weiterhin gemäß Artikel 73 Buchstabe e der Charta der Ver-
einten Nationen Informationen über ein Gebiet ohne Selbstre-
gierung übermitteln soll, solange kein Beschluss der General-
versammlung selbst vorliegt, wonach das betreffende Gebiet
die volle Selbstregierung nach Kapitel XI der Charta erlangt
hat;

2. ersucht die betreffenden Verwaltungsmächte, dem
Generalsekretär jetzt und auch künftig spätestens sechs Mo-
nate nach Ablauf des Verwaltungsjahres in den jeweiligen Ge-
bieten die in Artikel 73 Buchstabe e der Charta vorgeschrie-
benen Informationen sowie möglichst ausführliche Informa-
tionen über politische und konstitutionelle Entwicklungen in
diesen Gebieten zu übermitteln;

3. ersucht den Generalsekretär, im Zusammenhang mit
der Erstellung der Arbeitspapiere über die jeweiligen Gebiete
auch weiterhin dafür Sorge zu tragen, dass ausreichende Infor-
mationen aus allen verfügbaren veröffentlichten Quellen her-
angezogen werden;

4. ersucht den Sonderausschuss für den Stand der Ver-
wirklichung der Erklärung über die Gewährung der Unabhän-
gigkeit an koloniale Länder und Völker, die ihm mit Resolu-
tion 1970 (XVIII) der Generalversammlung übertragenen

Aufgaben nach den üblichen Verfahren weiterhin wahrzuneh-
men.

RESOLUTION 60/111

Verabschiedet auf der 62. Plenarsitzung am 8. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 169 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 3 Enthaltun-
gen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/481, Ziff. 7)112:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, Angola, Antigua und Bar-
buda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas,
Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bhutan, Boli-
vien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi,
Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Dänemark, Demokratische Volksrepublik
Korea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Gabun, Georgien, Ghana, Grenada, Griechenland, Guatemala,
Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran
(Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jordanien,
Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisi-
stan, Kolumbien, Kongo, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemokratische
Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische Dschamahirija,
Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven,
Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mongolei,
Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Ni-
ger, Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-
Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Re-
publik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia,
Samoa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka,
St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname, Syrische
Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trini-
dad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Tu-
valu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Republik Tansania, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltungen: Albanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich Großbritannien

und Nordirland.

60/111. Wirtschaftliche und sonstige Aktivitäten, die sich
nachteilig auf die Interessen der Völker der Ge-
biete ohne Selbstregierung auswirken

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Punktes "Wirtschaftliche und sonsti-
ge Aktivitäten, die sich nachteilig auf die Interessen der Völker
der Gebiete ohne Selbstregierung auswirken",

nach Prüfung des diese Frage betreffenden Kapitels im Be-
richt des Sonderausschusses für den Stand der Verwirklichung
der Erklärung über die Gewährung der Unabhängigkeit an ko-
loniale Länder und Völker113,

unter Hinweis auf die Resolution 1514 (XV) der General-
versammlung vom 14. Dezember 1960 sowie auf alle anderen

111 A/60/69 und Corr.1.

112 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde von dem
Sonderausschuss für den Stand der Verwirklichung der Erklärung über die
Gewährung der Unabhängigkeit an koloniale Länder und Völker vorge-
legt.
113 Official Records of the General Assembly, Sixtieth Session, Supple-
ment No. 23 (A/60/23), Kap. V.
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